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AK, im laufenden Verfahren gilt die Verschwiegenheitspflicht. Da ist es unerheblich, ob es für
Schüler um die Wurst geht oder nicht. Die bekommen nächste Woche ihre Ergebnisse und
werden dann hinsichtlich möglicher Abweichungs-, Bestehens- oder freiwilliger Prüfungen
entsprechend beraten.
Die Schüler können ja auch erst nach Abschluss des gesamten Verfahrens ihre
Prüfungsunterlagen einsehen. Das ist eben so geregelt und soll den reibungslosen Ablauf des
Verfahrens gewährleisten.
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